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Eigenerklärung zur Eignung

1.	Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
[bookmark: _Hlk222259249]
a) [bookmark: _Hlk151049425]Erklärung über den Gesamtumsatz 
[bookmark: _Hlk218663519][bookmark: _Hlk138084758]
(1.) Bewerber müssen eine Erklärung über ihren Gesamtumsatz in den letzten drei Geschäftsjahren vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung abgeben, sofern entsprechende Angaben verfügbar sind. 
(2.) Mindestanforderung: Der Gesamtumsatz muss in jedem der drei genannten Geschäftsjahre jeweils mindestens 10.000.000 Euro betragen haben.
(3.) Geschäftsjahre, für die Umsätze angegeben werden, müssen jeweils zeitlich abgelaufen sein. Das laufende Geschäftsjahr zählt nicht dazu. Es ist unerheblich, ob das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht oder ob ein Jahresabschluss vorliegt.
(4.) Die Erklärung ist im Rahmen des Angebots jeweils auf dem Vordruck 03: Eigenerklärung zur Eignung in elektronischer Form vorzulegen. 
(5.) Im Fall von Bewerbergemeinschaften muss jedes Mitglied den Vordruck 03: Eigenerklärung zur Eignung gesondert vorlegen. Die Auftraggeberin prüft auf dieser Grundlage, ob die Summe der Umsätze aller Mitglieder die Mindestanforderung erfüllt.

	Geschäftsjahr
	Gesamtumsatz


	
	

	
	

	
	



b) Umsatz im Tätigkeitsbereich des Auftrags

(1.) Bewerber müssen eine Erklärung über ihren Gesamtumsatz sowie ihren Umsatz im Tätigkeitsbereich des Auftrags in den letzten drei Geschäftsjahren vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung abgeben, sofern entsprechende Angaben verfügbar sind. Als Tätigkeitsbereich des Auftrages werden in diesem Zusammenhang nur der Betrieb von Kantinen und Cafeterias oder vergleichbar anerkannt. 
(2.) Mindestanforderung: Der Umsatz im Tätigkeitsbereich des Auftrags muss in jedem der drei genannten Geschäftsjahre jeweils mindestens 5.000.000 Euro betragen haben.
(3.) Geschäftsjahre, für die Umsätze angegeben werden, müssen jeweils zeitlich abgelaufen sein. Das laufende Geschäftsjahr zählt nicht dazu. Es ist unerheblich, ob das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht oder ob ein Jahresabschluss vorliegt.
(4.) Die Erklärung ist im Rahmen des Angebots jeweils auf dem Vordruck 03: Eigenerklärung zur Eignung in elektronischer Form vorzulegen. 
(5.) Im Fall von Bewerbergemeinschaften muss jedes Mitglied den Vordruck 03: Eigenerklärung zur Eignung gesondert vorlegen. Die Auftraggeberin prüft auf dieser Grundlage, ob die Summe der Umsätze aller Mitglieder die Mindestanforderung erfüllt.

	Geschäftsjahr
	Umsatz im Tätigkeitsbereich des 
Auftrags


	
	

	
	

	
	



c) Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung

(1.) Bewerber müssen über eine Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung für den Tätigkeitsbereich des Auftrags (Betrieb von Kantinen und Cafeterias, Lebensmittelbeschaffung, veranstaltungsbezogene Verpflegungsdienste sowie Reinigungsdienste in Hygienebereichen) verfügen
(2.) Mindestanforderung: pauschale Mindestdeckungssumme pro Versicherungsjahr für Personen-, Sach-, Umwelt- und Vermögensschäden von 5.000.000 Euro.
(3.) Der Nachweis der Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung muss im Rahmen des Teilnahmeantrages als Scan der Originalurkunde oder Datei des beauftragten Versicherungsunternehmens oder des betreuenden Versicherungsdienstleisters/ -maklers vorgelegt werden. § 50 VgV bleibt unberührt. 
(4.) Sofern der ausgeschriebene Vertrag weitergehende und / oder höhere Versicherungssummen vorsieht, sind diese nicht Gegenstand der Eignungsprüfung.

d) Nachweis einer Bankerklärung

(1) Bewerber müssen eine Bankerklärung ihrer unternehmerischen Hausbank über ihre gegenwärtige Finanz- bzw. Liquiditätslage abgeben. 
(2) Mindestanforderung: Die Bankerklärung darf zum Zeitpunkt des Ablaufs der Teilnahmefrist nicht älter als 6 Monate nach ihrem Ausstellungsdatum sein. Aus der Bankerklärung muss sich ergeben, dass die Hausbank des Bewerbers die bestehenden finanziellen Beziehungen in der Vergangenheit bis zum Tag der Ausstellung der Bankerklärung als zufriedenstellen bewertet, es keine negativen Feststellungen gibt und aus Sicht der Hausbank keine Bonitätsgründe vorliegen oder ihr bekannt sind, aus denen von einer Geschäftsbeziehung zu dem Bewerber abzuraten wäre. 
(3) Die jeweiligen Bankerklärungen müssen mit dem Teilnahmeantrag als Scan des Originaldokuments oder Datei vorgelegt werden.

2.	Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 
[bookmark: _Hlk81256316][bookmark: _Hlk76294173][bookmark: _Hlk95340440]
a) [bookmark: _Hlk218596082][bookmark: _Hlk193993311][bookmark: _Hlk131173294][bookmark: _Hlk148467198][bookmark: _Hlk171347116][bookmark: _Hlk192002385]Angabe geeigneter Referenzen

(1) Bewerber müssen geeignete Referenzen über zuvor ausgeführte Aufträge in Form einer Liste der im Zeitraum vom 13.03.2023 bis zum 12.03.2026 erbrachten wesentlichen Leistungen angeben. Für jede Referenz sind der Erbringungszeitraum sowie der Leistungsempfänger (öffentlicher oder privater Auftraggeber) zu benennen.
(2) Mindestanforderungen: 
Mindestens 3 Referenzen, die jeweils die folgenden Anforderungen (kumulativ) erfüllen: 
· Betrieb eines Betriebsrestaurants, einer Kantine oder einer vergleichbaren Einrichtung der Gemeinschaftsverpflegung (nachfolgend einheitlich „Betriebsrestaurant“)
· arbeitstäglich wurde folgendes Mindestangebot bereitgestellt:
· mindestens drei wechselnde Hauptgerichte,
· mindestens eine täglich wechselnde Suppe,
· mindestens zwei täglich wechselnde Desserts,
· Salatangebot in Buffetform.
· Zubereitung der Speisen frisch vor Ort in der Küche des jeweiligen Betriebsrestaurants 
· durchschnittlich mindestens 650 ausgegebene Mittagessen pro Betriebstag
· thekenbasierte Essensausgabe in Selbstbedienung („Free-Flow-Verfahren“)
· zusätzlich Veranstaltungs- und Cateringservices, einschließlich der Bereitstellung von Servicepersonal
· über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten pro Referenz im Zeitraum vom 13.03.2023 bis zum 12.03.2026

und mindestens 3 Referenzen, die jeweils die folgenden Anforderungen (kumulativ) erfüllen:

· Betrieb eines Bistros, Cafés oder einer funktional vergleichbaren gastronomischen Einrichtung mit täglichem Speisen- und Getränkeangebot (nachfolgend einheitlich „Bistro“)
· arbeitstägliches Angebot von kalten und/oder warmen Speisen (z. B. Snacks, kleine Gerichte) sowie Getränken, einschließlich Heißgetränken
· über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten pro Referenz im Zeitraum vom 13.03.2023 bis zum 12.03.2026
(3) Die Referenzangaben sind im Hinblick auf die Erfüllung der Mindestanforderungen aussagekräftig zu erläutern. Ein bloßes „Ja“ oder eine formelhafte Angabe genügt nicht. Es sind alle abgefragten Angaben vollständig in den Vordruck einzutragen. Unvollständige Referenzangaben werden nicht berücksichtigt. Nachforderungen in Bezug auf einzelne oder fehlende Referenzangaben erfolgen nicht.
(4) Die Referenzangaben sind im Rahmen des Angebots durch Eigenerklärung auf dem Vordruck 03: Eigenerklärung zur Eignung in elektronischer Form vorzulegen. Sofern mehr Referenzen angegeben werden sollen, als der Vordruck Felder vorsieht, kann der Vordruck vervielfältigt werden. § 50 VgV bleibt unberührt.
(5) Im Fall von Bewerbergemeinschaften muss jedes Mitglied den Vordruck 03: Eigenerklärung zur Eignung gesondert vorlegen. Die NRW.BANK prüft auf dieser Grundlage, ob die insgesamt angegebenen Referenzen geeignet sind und die Mindestanforderung erfüllt ist.
[bookmark: _Hlk81255967][bookmark: _Hlk119418977]

	[bookmark: _Hlk76294273][bookmark: _Hlk81256413]Referenznummer: 01
	

	Referenzgeber (Referenzkunde)
	

	Betrieb eines Betriebsrestaurants, einer Kantine oder einer vergleichbaren Einrichtung der Gemeinschaftsverpflegung
	

	arbeitstäglich wurde folgendes Mindestangebot bereitgestellt:
· mindestens drei wechselnde Hauptgerichte,
· mindestens eine täglich wechselnde Suppe,
· mindestens zwei täglich wechselnde Desserts,
· Salatangebot in Buffetform.
	

	Zubereitung der Speisen frisch vor Ort in der Küche des jeweiligen Betriebsrestaurants
	

	durchschnittlich mindestens 650 ausgegebene Mittagessen pro Betriebstag
	

	thekenbasierte Essensausgabe in Selbstbedienung („Free-Flow-Verfahren“)
	

	zusätzlich Veranstaltungs- und Cateringservices, einschließlich der Bereitstellung von Servicepersonal
	

	über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten pro Referenz im Zeitraum vom 13.03.2023 bis zum 12.03.2026
	




	Referenznummer: 02
	

	Referenzgeber (Referenzkunde)
	

	Betrieb eines Betriebsrestaurants, einer Kantine oder einer vergleichbaren Einrichtung der Gemeinschaftsverpflegung
	

	arbeitstäglich wurde folgendes Mindestangebot bereitgestellt:
· mindestens drei wechselnde Hauptgerichte,
· mindestens eine täglich wechselnde Suppe,
· mindestens zwei täglich wechselnde Desserts,
· Salatangebot in Buffetform.
	

	Zubereitung der Speisen frisch vor Ort in der Küche des jeweiligen Betriebsrestaurants
	

	durchschnittlich mindestens 650 ausgegebene Mittagessen pro Betriebstag
	

	thekenbasierte Essensausgabe in Selbstbedienung („Free-Flow-Verfahren“)
	

	zusätzlich Veranstaltungs- und Cateringservices, einschließlich der Bereitstellung von Servicepersonal
	

	über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten pro Referenz im Zeitraum vom 13.03.2023 bis zum 12.03.2026
	



[bookmark: _Hlk222260166]
	Referenznummer: 03
	

	Referenzgeber (Referenzkunde)
	

	Betrieb eines Betriebsrestaurants, einer Kantine oder einer vergleichbaren Einrichtung der Gemeinschaftsverpflegung
	

	arbeitstäglich wurde folgendes Mindestangebot bereitgestellt:
· mindestens drei wechselnde Hauptgerichte,
· mindestens eine täglich wechselnde Suppe,
· mindestens zwei täglich wechselnde Desserts,
· Salatangebot in Buffetform.
	

	Zubereitung der Speisen frisch vor Ort in der Küche des jeweiligen Betriebsrestaurants
	

	durchschnittlich mindestens 650 ausgegebene Mittagessen pro Betriebstag
	

	thekenbasierte Essensausgabe in Selbstbedienung („Free-Flow-Verfahren“)
	

	zusätzlich Veranstaltungs- und Cateringservices, einschließlich der Bereitstellung von Servicepersonal
	

	über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten pro Referenz im Zeitraum vom 13.03.2023 bis zum 12.03.2026
	




	Referenznummer: 04
	

	Referenzgeber (Referenzkunde)
	

	Betrieb eines Bistros, Cafés oder einer funktional vergleichbaren gastronomischen Einrichtung mit täglichem Speisen- und Getränkeangebot (nachfolgend einheitlich „Bistro“)
	

	arbeitstägliches Angebot von kalten und/oder warmen Speisen (z. B. Snacks, kleine Gerichte) sowie Getränken, einschließlich Heißgetränken
	

	über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten pro Referenz im Zeitraum vom 13.03.2023 bis zum 12.03.2026
	




	Referenznummer: 05
	

	Referenzgeber (Referenzkunde)
	

	Betrieb eines Bistros, Cafés oder einer funktional vergleichbaren gastronomischen Einrichtung mit täglichem Speisen- und Getränkeangebot (nachfolgend einheitlich „Bistro“)
	

	arbeitstägliches Angebot von kalten und/oder warmen Speisen (z. B. Snacks, kleine Gerichte) sowie Getränken, einschließlich Heißgetränken
	

	über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten pro Referenz im Zeitraum vom 13.03.2023 bis zum 12.03.2026
	




	Referenznummer: 06
	

	Referenzgeber (Referenzkunde)
	

	Betrieb eines Bistros, Cafés oder einer funktional vergleichbaren gastronomischen Einrichtung mit täglichem Speisen- und Getränkeangebot (nachfolgend einheitlich „Bistro“)
	

	arbeitstägliches Angebot von kalten und/oder warmen Speisen (z. B. Snacks, kleine Gerichte) sowie Getränken, einschließlich Heißgetränken
	

	über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten pro Referenz im Zeitraum vom 13.03.2023 bis zum 12.03.2026
	



b) Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

(1) Erforderlich ist die Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung (§ 46 Abs. 3 Nr. 3 Alt. 2 VgV) des Unternehmens des Bewerbers. 
(2) Die Beschreibung muss im Rahmen des Teilnahmeantrages durch Eigenerklärung auf dem Vordruck 03: Eigenerklärung zur Eignung erfolgen. Bei Bewerbergemeinschaften ist diese Anlage zum Vordruck 03 für die Bewerbergemeinschaft insgesamt vorzulegen. § 50 VgV bleibt unberührt.
(3) [bookmark: _Hlk111146709]Mindestbedingungen Bewerber müssen den Nachweis gültiger Zertifikate oder Re-Zertifikate zum Qualitätsmanagement auf der Grundlage der 

· DIN EN ISO 9001
· DIN EN ISO 37301
· DIN EN ISO 45001 

oder gleichwertig erbringen. Sofern ein gleichwertiger Nachweis erbracht wird, ist mit dem Nachweis die Gleichwertigkeit zu belegen. 
(4) Die jeweiligen Nachweise der Zertifikate müssen mit dem Teilnahmeantrag als Scan der Originalurkunde oder Datei vorgelegt werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit hat, soweit erforderlich, auf einer Anlage zum Vordruck 03 zu erfolgen. Insoweit sind Eigenerklärungen und Fremdbelege (Scan der Originalurkunde oder Datei) zugelassen. § 50 VgV bleibt unberührt.

	Erforderlich
	Beigefügt (ja / nein)

	Zertifikat nach DIN EN ISO 9001 
	

	Oder gleichwertige Bescheinigungen von akkreditierten Stellen aus anderen Staaten einschließlich Nachweis der Gleichwertigkeit
	



	Erforderlich
	Beigefügt (ja / nein)

	Zertifikat nach DIN EN ISO 37301 
	

	Oder gleichwertige Bescheinigungen von akkreditierten Stellen aus anderen Staaten einschließlich Nachweis der Gleichwertigkeit
	



	Erforderlich
	Beigefügt (ja / nein)

	Zertifikat nach DIN EN ISO 45001 
	

	Oder gleichwertige Bescheinigungen von akkreditierten Stellen aus anderen Staaten einschließlich Nachweis der Gleichwertigkeit
	



c) Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet

(1) Erforderlich ist die Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen (§ 46 Abs. 3 Nr. 7 VgV), die das Unternehmen des Bewerbers während der Auftragsausführung anwendet. 
(2) Die Angabe muss im Rahmen des Teilnahmeantrages auf einer Anlage zum Vordruck 03: Eigenerklärung zur Eignung erfolgen. Bei Bewerbergemeinschaften ist diese Anlage zum Vordruck 03 für die Bewerbergemeinschaft insgesamt vorzulegen. § 50 VgV bleibt unberührt.
(3) Mindestbedingungen: Bewerber müssen den Nachweis gültiger Zertifikate oder Re-Zertifikate für nachhaltiges Umweltmanagement auf der Grundlage der 

· DIN EN ISO 14001 
· DIN EN ISO 50001

oder gleichwertig erbringen. Sofern ein gleichwertiger Nachweis erbracht werden soll, ist mit dem Nachweis die Gleichwertigkeit zu belegen. 
(4) Die jeweiligen Nachweise der Zertifikate müssen mit dem Teilnahmeantrag als Scan der Originalurkunde oder Datei vorgelegt werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit hat, soweit erforderlich, auf einer Anlage zum Vordruck 03 zu erfolgen. Insoweit sind Eigenerklärungen und Fremdbelege (Scan der Originalurkunde oder Datei) zugelassen. § 50 VgV bleibt unberührt.

	Erforderlich
	Beigefügt (ja / nein)

	Zertifikat nach DIN EN ISO 14001 
	

	Oder gleichwertige Bescheinigungen von akkreditierten Stellen aus anderen Staaten einschließlich Nachweis der Gleichwertigkeit
	



	Erforderlich
	Beigefügt (ja / nein)

	Zertifikat nach DIN EN ISO 50001 
	

	Oder gleichwertige Bescheinigungen von akkreditierten Stellen aus anderen Staaten einschließlich Nachweis der Gleichwertigkeit
	





___________________________________________________________________
Firma des Bieters / bei Bietergemeinschaften des bevollmächtigten Mitglieds (in Druckbuchstaben)

